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RS OGH 1960/11/11 2Ob218/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1960

Norm

ABGB §1325 C

ZPO §273

Rechtssatz

Bei der Bemessung einer Entschädigung für Mehrauslagen, die daraus entstehen, daß die Geschädigte sowohl bei der

Führung des Haushaltes als auch bei ihrer Körperp<ege durch die festgestellten Dauerfolgen beträchtlich behindert ist

und zur Verdeckung der Verletzungsfolgen zusätzliche Kleidungsstücke benötigt, ist § 273 ZPO anzuwenden.
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